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übrigen getrennt bi§ außerhalb bal £au§ geführt werben.
Qene Kanalifation erhält tn biefem gaüe einen eigenen
@eneral=Sppbon mit grifdhluftautomat.

Sehr oft fommt e! oor, bafj ber ©eneraESpphon
ber W.-C. Kanalifation burch eine Kläranlage ober
goffel=3Jloiira§ erfefct wirb.

®iefe Kläranlagen tönnen au§ Seton, Sdhmiebe«
eifen ober ©ufs fein.

3n ben meiften gälten ift bie Klärung fo ooE«

îommen, bafj bal Slbwaffer einem ïletnen Sadh ober
einer Sidergrübe pgeführt werben ïann.

geh will anbei etne Stijje über eine SetowKlär«
grübe folgen taffen. 3lbbilbungen über gufjeiferne ober

DREirau&e MPiROMinGC irs betom
MflïàTfla 1 •• H-o

tiNLflur

fd^miebeiferne Kläranlagen finb tn ben meiften Katalogen
über gefunbheitltechnifche Apparate enthalten, wooon
ein grofjer Seil patentiert ift.

été gufseifernen unb fchntiebeifernen Kläranlagen
finben in ber Siegel in KeEerräumlichfeiten SluffteEung,
wäfjrenb bie Setonfläranlagen aufjer bem fjaufe untere
gebracht werben.

gn ben meiften Stäbten eriftieren barüber Sor»
fünften.

SBei Setontläranlagen ift barauf p achten, bafj
bis p einer Slnlage non 15 Klofettl tn ber erften
Kammer, audi) gaulfammer genannt, auf bal Klofett
150 1 in ber jwetten Kammer 100 1 unb tn ber britten
Kammer 75 1 SBafferinfjalt fomrnen. Sei Heineren
Slnlagen mufj ber Sßaffertnljalt per Ktofett gröfjer, bei
größeren Anlagen tann er Heiner fein. 3luf jeben gall
foE ber SBafferinhalt felbft bei ber ïleinften Slnlage in
ber erften Kammer ntd^t weniger wie 1000 1, in ber
Zweiten 750 1 unb tn ber britten 500 1 betragen. Um
äßaffer unb Suftftauungen p oerhtnbern, müffen biefe
Kläranlagen entlüftet werben, unb p>ar in 100 mm
©ufjrohr bei Heineren unb 125 mm ©ufjrofjr bei
größeren Anlagen, mal am beften über ®ad) gefc^ieljt.
Set gufjeifernen Keffeln ift biefe (Entlüftung in ber
Siegel mit bem Slblauf gefuppelt.

SBenn nicfit oollfommene Klärung oerlangt wirb,
lönnen auch zeitweilige Klärgruben oerwenbet werben,

jeboch mufj ber SBafferinljalt gleichem einer breiteiligen
©rube gewählt werben.

Set Setonttärgruben müffen aEe ©den unb Kanten
abgerunbet unb ber tnnere Serput} ganj glatt fein.

©I werben auch Klärgruben für grofje gabriten je.
mit Umlauf« unb Seerlaufleitung erfteüt. gn Kläran«
lagen oon Spitälern unb Slbfonberunglljäufero werben
®eltnfeHionS=@tnrichtungen eingebaut, unb bal geHärte
SBaffer wirb burch gilteranlagen riefeln gelaffen. ©I
führt jebotf) p weit, über biefe SpejialfäEe bil in!
®etail p gehen.

Die aefcfclicljc ileachma
5er ^Ir^eitslofenfiirferge.

Sïegterunglrat ®r. SJtangolb oon 93af el erftattete
am fchweij. ©täbtetag tn Slarau 93eric^t über bie

Slrbeitêlofenfürforge, wie fie im Kanton Safelftabt
burdl) bal ©efetj oom 16. ®ejember 1909 über bie @r=

richtung einer fiaatHdjen Slrbeitllofentaffe unb über bie

Untetfiütpng prioater Slrbeitllofentaffen geregelt ift. Söie
fdjon ber Sitel bel ©efe^el jeigt, l)at man in Safel für
bie Slrbeitllofenfürforge jwei Sßege gewählt : man hat
eine ftaatlidlje Slrbeitllofenfaffe gegrünbet unb man unter«
ftütjt @ewer£fcl)aftsfaffen. éie Slrbeitllofenoerficherung
ift faîultatio; auf ba! Obligatorium bat man oerpfjtet,
weil bal SSolE feinerjeit einen ©efetjentwurf, ber bal
Obligatorium oorfab, oetworfen bat.

®te fiaatlidbe Strbeitllofenfaffe ift bem Slrbeitlnacl)»
wet§ angegltebert, wal ftch als febr jwedmäfjig erwiefen
bat. über bem Verwalter ftebt eine Serwaltunglfommiffion,
in ber aucb bie 93erfid^erten burcb oon ibnen felbft ge=

wählte SOÎitglieber oertreten finb. ®ie SJtitglieber ber
Kaffe haben im gaEe unoerfdbulbeter Slrbeitllofigteit bal
Siedet auf guwetfung oon Slrbeit, ober, fofern Slrbeit
nidbt angewiefen werben tann, auf ein Saggelb. ®ie
Saggelber, bie nicht im ©efe^e felbft, fonbern in einer
Serorbnung feftgefetjt finb, betragen prjeit je nadb ber
Sobnîlaffe 1 gr. 80, 2 gr. unb 2 gr. 20 für Mein«
ftebenbe, 2 gr. 40, 2 gr. 60 unb 2 gr. 80 für folcbe
SJlitglieber, weldbe für Singehörige p forgen haben. ®te
Seiträge ber SJtitgtieber betragen ohne UnterfcEjieb be§

gamilienftanbeS unb bes Serufeê 60, 80 unb 100 Slp.
monatlich, je nach ber SolpHaffe. ®ie Kaffenmitglieber
haben eine ©ingabe an bie Serwaltunglîommiffion ge»

ridhtet, worin fie fidh bereit erflären, einen größeren Sei«

trag p bephlen, wenn audh ba§ Saggelb erhöht wirb.
®te Kaffe phlt prjeit etwa 1500 SÜitglieber, wooon
jwei ®rittel Sauhanbwerîer finb. ®er Staat leiftet ber
Kaffe 3"fdhäffe/ bie bisher nahep jwei ®riltel ber au§=

bephlten Saggelber auêmachlen. 3ll§ bie Çauptfadhe
erfi^eint etne rationeüe ißotitif ber 3trbeit§oermittlung.
®er Slrbeitënachweté ift angewiefen worben, bie ange«
feffenen Arbeiter oor ben neu pgeretften p berücEfic^tigen.
®ie SJlitglieber ber ftaatlicEjen SHrbeitêlofenîaffe unb ber
oom Staate unterftüttfen prioaten 9lrbeitäIofen!affen
haben Slnfprudh barauf, baff ihnen oor ben nidljt oer«
fieberten Arbeitern Slrbeit pgewtefen wirb. ®te ftaat«
lidhen Serwaltungen finb angewiefen worben, ftch bei
Sebarf oon Slrbeitern bei ftaatlid^en 3lrbeitëriacf)n>eife§

p bebienen. ®ie SJlitglieber ber Kaffe finb pr Sinnahme
oon Slrbeit oerpjïtchiet, wenn fie bap qualifiziert finb,
wenn bie üblichen Söhne bephlt werben unb wenn oer«
heiratete Arbeiter mittag! nach £wufe geh®" ober in einer
Kantine effen tonnen. Sebige Slrbeiter finb gehalten,
aud) aulwärtl Irbeit anpnehmen; fie erhalten, wenn
fie nach auswärts reifen, eine Sletfeoergütung. fperr
Slegierunglrat SJlangolb bemerfte, man fei in Safel mit
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übrigen getrennt bis außerhalb das Haus geführt werden.
Jene Kanalisation erhält in diesem Falle einen eigenen
General-Syphon mit Frischluftautomat.

Sehr oft kommt es vor, daß der General-Syphon
der VV.-L. Kanalisation durch eine Kläranlage oder
Fosses-Mouras ersetzt wird.

Diese Kläranlagen können aus Beton, Schmiede-
eisen oder Guß sein.

In den meisten Fällen ist die Klärung so voll-
kommen, daß das Abwasser einem kleinen Bach oder
einer Sickergrube zugeführt werden kann.

Ich will anbei eine Skizze über eine Beton-Klär-
grübe folgen lassen. Abbildungen über gußeiserne oder

schmiedeiserne Kläranlagen sind in den meisten Katalogen
über gesundheitstechnische Apparate emhalten, wovon
ein großer Teil patentiert ist.

Die gußeisernen und schmiedeisernen Kläranlagen
finden in der Regel in Kellerräumlichkeiten Aufstellung,
während die Betonkläranlagen außer dem Hause unter-
gebracht werden.

In den meisten Städten existieren darüber Vor-
schriften.

Bei Betonkläranlagen ist darauf zu achten, daß
bis zu einer Anlage von 15 Klosetts in der ersten
Kammer, auch Faulkammer genannt, auf das Klosett
150 1 in der zweiten Kammer 100 i und in der dritten
Kammer 75 l Wasserinhalt kommen. Bei kleineren
Anlagen muß der Wasserinhalt per Klosett größer, bei
größeren Anlagen kann er kleiner sein. Auf jeden Fall
soll der Wasserinhalt selbst bei der kleinsten Anlage in
der ersten Kammer nicht weniger wie 1000 i, in der
zweiten 750 i und in der dritten 500 1 betragen. Um
Wasser und Luststauungen zu verhindern, müssen diese

Kläranlagen entlüftet werden, und zwar in 100 mm
Gußrohr bei kleineren und 125 mm Gußrohr bei
größeren Anlagen, was am besten über Dach geschieht.
Bei gußeisernen Kesseln ist diese Entlüftung in der
Regel mit dem Ablauf gekuppelt.

Wenn nicht vollkommene Klärung verlangt wird,
können auch zeitweilige Klärgruben verwendet werden,

jedoch muß der Wasserinhalt gleichdem einer dreiteiligen
Grube gewählt werden.

Bei Betonklärgruben müssen alle Ecken und Kanten
abgerundet und der innere Verputz ganz glatt sein.

Es werden auch Klärgruben für große Fabriken zc.

mit Umlauf- und Leerlaufleitung erstellt. In Kläran-
lagen von Spiiälern und Absonderungshäusern werden
Desinfektions-Einrichtungen eingebaut, und das geklärte
Wasser wird durch Filteranlagen rieseln gelassen. Es
führt jedoch zu weit, über diese Spezialfälle bis ins
Detail zu gehen.

Die gesetzliche Regelung
der Arbeitslosenfürsorge.

Regierungsrat Dr. Mangold von Basel erstattete
am schweiz Städtetag in Aarau Bericht über die

Arbeitslosensürsorge, wie sie im Kanton Baselstadt
durch das Gesetz vom 16. Dezember 1909 über die Er-
richtung einer staatlichen Arbeitslosenkasse und über die

Unterstützung privater Arbeitslosenkassen geregelt ist. Wie
schon der Titel des Gesetzes zeigt, hat man in Basel für
die Arbeitslosensürsorge zwei Wege gewählt: man hat
eine staatliche Arbeitslosenkasse gegründet und man unter-
stützt Gewerkschaftskassen. Die Arbeitslosenversicherung
ist fakultativ; auf das Obligatorium hat man verzichtet,
weil das Volk seinerzeit einen Gesetzentwurf, der das
Obligatorium vorsah, verworfen hat.

Die staatliche Arbeitslosenkasse ist dem Arbeitsnach-
weis angegliedert, was sich als sehr zweckmäßig erwiesen
hat. über dem Verwalter steht eine Verwaltungskommission,
in der auch die Versicherten durch von ihnen selbst ge-
wählte Mitglieder vertreten sind. Die Mitglieder der
Kasse haben im Falle unverschuldeter Arbeitslosigkeit das
Recht auf Zuweisung von Arbeit, oder, sofern Arbeit
nicht angewiesen werden kann, auf ein Taggeld. Die
Taggelder, die nicht im Gesetze selbst, sondern in einer
Verordnung festgesetzt sind, betragen zurzeit je nach der
Lohnklasse 1 Fr. 80. 2 Fr. und 2 Fr. 20 für Allein-
stehende, 2 Fr. 40, 2 Fr. 60 und 2 Fr. 80 für solche

Mitglieder, welche für Angehörige zu sorgen haben. Die
Beiträge der Mitglieder betragen ohne Unterschied des
Familienstandes und des Berufes 60, 80 und 100 Rp.
monatlich, je nach der Lohnklasse. Die Kassenmitglieder
haben eine Eingabe an die Verwaltungskommission ge-
richtet, worin sie sich bereit erklären, einen größeren Bei-
trag zu bezahlen, wenn auch das Taggeld erhöht wird.
Die Kasse zählt zurzeit etwa 1500 Mitglieder, wovon
zwei Drittel Bauhandwerker sind. Der Staat leistet der
Kasse Zuschüsse, die bisher nahezu zwei Drittel der aus-
bezahlten Taggelder ausmachten. Als die Hauptsache
erscheint eine rationelle Politik der Arbeitsvermittlung.
Der Arbeitsnachweis ist angewiesen worden, die ange-
sessenen Arbeiter vor den neu zugereisten zu berücksichtigen.
Die Mitglieder der staatlichen Arbeitslosenkasse und der
vom Staate unterstützten privaten Arbeitslosenkassen
haben Anspruch darauf, daß ihnen vor den nicht ver-
sicherten Arbeitern Arbeit zugewiesen wird. Die staat-
lichen Verwaltungen sind angewiesen worden, sich bei
Bedarf von Arbeitern des staatlichen Arbeitsnachweises
zu bedienen. Die Mitglieder der Kasse sind zur Annahme
von Arbeit verpflichtet, wenn sie dazu qualifiziert sind,
wenn die üblichen Löhne bezahlt werden und wenn ver-
heiratete Arbeiter mittags nach Hause gehen oder in einer
Kantine essen können. Ledige Arbeiter sind gehalten,
auch auswärts Arbeit anzunehmen; sie erhalten, wenn
sie nach auswärts reisen, eine Reiseoergütung. Herr
Regierungsrat Mangold bemerkte, man sei in Basel mit
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ber Kaffe fep gufrieben, fie blü^e unb gebei^e unb habe
bie frühere Arbeitllofenunterfiüigung, toeïp gum Settel
ergielje, unnötig gemacht.

©te Unterftü|ung prioater 2ïrbettëIofenïaffen fam
bisser 5 ©eroerîfchaftiîaffen mit ungefähr 3300 Sîit»
gliebern gugut. Sei ben Arbeitgebern befianb feinergeit
bei ©rlafj bel ©efetjel Siiprauen gegen bie prioaten
Waffen; el haben ftc^ ober in ber ißrajil bilker feine
@d)roterigfeiten gezeigt.

Auf ©runb ber mit bem Salier ©efetg gemalten
©rfapungen glaubt Segierunglrat SSangolb größeren
©emetnben all Sîiitel ber Arbeitllofenfürforge, neben

Arbeit!befcf)affung unb rationeller ißolitif ber ArbeitI»
oermittlung, bie ©rünbung öffentlicher Arbeitllofenfaffen
unb bie tlnterfiütsung ptioater Kaffen empfehlen gu
fönnen. $n ber Selämpfung ber Arbeitlloftgfeit, be»

merfte et, fotlte aber ber Sunb mit ben ©emetnbe» unb
Kantonlbe'pörben gufammengehen, inbem er Arbeiten in
ber arbeitlarmen 3ett aulfähren unb inbem er bei Ser»
gebung oon Arbeiten bie Unternehmer oerpflpten mürbe,
ortlanfäffige Arbeiter gu beoorgugen. @tn foldhel fpfte»

matifpl 3ufammenarbeiten, für bal man gurgelt noch
menig Serftänbnil finbet, märe mehr mert all Sunbel»
beiträge an bie Arbeitltofenoerfperung.

23om 3Sannpi»ter £>oIgmatM. ©er Abfatj in $lop
holj fonnte fid) roährenb ber abgelaufenen Seriplroop
nicht beffetn. ©ie Käufe ber rheinifch meftfälifc^en ©äge»
roerfe umfaßten metft nur ben bringenbften Sebarf, bei»
halb fonnten bie Següge auch fetnen großen Umfang
einnehmen, ©a bal Angebot immer gröjfer mar all
ber Serfauf, fonnten natürlich bie greife fed) nicht beffern.
Sïehholg fonnte baher nicht mehr all 62—62 Ys ißfg.
für ben rheinifpn Kubtffuh ABaffermap frei Köln—
©uilburg ergtelen. Allem Anfchein nach bürfte auch in
nächfter eine ©rhöhung bei Serbrauchel nicht ein»

treten unb el merben root)l größere Stengen mit tnl
neue Qahr htnübergenommen merben müffen. ®ie ©äge»
roerfe motten fid) anfpütenb über SB in ter nicht mit
größeren Stengen Sunbholg oerfehen, meil non biefer
©eite ber ©Infauf fehr Pleppenb ift. ®ie ©tnbc düngen
in ben Aßälbetn ©übbeutpianbl mar üerhältnilmäpg
befriebigenb, rooraul gu fpiefjen ift, baff bie Kaufluft
oon biefer ©eite eine fteigenbe ift. ©er Serfehr mit
rauhen Srettern mar überaul ruhig. ®a§ Saufad) geigt
nur Heinere Nachfrage in Srettern unb ©ielen, auch bie

©roffiften traten nur noch wit befpänftem Sebarf her»

oor. ©er Setbrauch ber .ffnbufitie ift ebenfall! gering,
foroie für Saugroede, all aud) für Serpadungen. @d)male
Aulfchupretter finb unter ben Sorräten am meiften
oorhanben, roährenb )(--Sretter nicht fo reichlich ange»
boten finb. Sreite Sretter finb heute leichter gu be»

paffen all im gtpjpr. ©er ©rlö! für bie 100 ©tüd
Aulfchupretter 16" 12* 1' fteüt fich auf Stf. 150—152
frei mittelrheinipen ©pfflfiationen. ®ie Sretterfradjten
finb anbauernb ntebrig, meil genügenb ©pfflraum oor»
hanben ift,

23om rhetnipe« $olgraarft. ©er Abfah in glop
holg erfup im allgemeinen feine Sefferung. Sei ben
©ntnahmen ber rtieinifpn unb mefifätifchen ©ägemerfe
hanbelte e! fid) auch meiter faft aulpllehlp nur um
©edung bei bringenbften Sebarf!. An eine Sefferung
ber ißreiloerhältniffe ift baher auch nicht gu beuten, ©o
mürbe benn nach wie oor Stehholg gu etroa 62—62,5
Sfennig für ben rhetnifpn Kubiffufj ABaffermap frei
Köln—©uilburg, gehandelt, ©er bisherige Sunbholg»

elnfauf im Aßalb läp ben fperen ©dpufs gu, bah bei
ben fübbeutfpn ©ägemerfen trotj ber ungünftigen Sage
bei fpolghanbel! recht gute Kaufluft oorherrpt. ©I
fanb in Sapern neuetbingl mieber eine Seihe oon Säbel»
holjoerfäufen ftatt, bie bei gutem Sefud) günftig für bie

fforftoerroaltungen abpnttten. Aupr ©tamtpolg mar
auch fortgefetjt tßapier» unb ©chmeHenholg gut begehrt;
ebenfo geigte fid) auch für ©rubenljölger ununterbrochen
gropl Qntereffe. ©er Starft für rauhe Sretter in ©üb»
beutpianb unb bem Sheht hatte metter ruhigen ®e=

Päftlgang bei im allgemeinen unoeränberten greifen.
Am Starft für gefchnittene Sannen» unb gptenhölger
lag flarfel Angebot oom ©djroargmalb oor, befonberl
in Sheintanb unb Aßefifalen, oon mo aul im aüge»
meinen aber menig Aufträge gur Sergebung gelangten.
®ie Angebote ber ©chmargmälber ©ägemerfe für bau»

fantig gefchnittene |>ölger maren unoeränbert gegen bie

Sorroop. ©te Sachfrage nadj gefclpttenen Sorratl»
hölgern hielt fp in engen Sahnen gegenüber bem oer»

hältnilmäpg ftarfen Angebot ber fübbeutpen ©äge»
roerfe. Sachfrage nach Safjmen mar mohl ftänbig gu
bemerfen, bodj maren bie Anforberungen nip grop
®ie rheiniPen unb roeftfätifchen pobelroetfe fonnten
aud) neuerbtng! nur bepränften Setrieb unterhalten,
meil ber ©inlauf ber Aufträge im allgemeinen pieppenb
mar. ABälftenb ber iüngften 3®tt famen anfehnlpe
3ufpren norbifpr Aßeipölger an ben rheinifpn Starft,
ber nun in allen ©orten grop Aulmahl bietet. pben»
fall! ift ba! Angebot buproeg gröpr all bie Sap
frage. Sei ißipplne hatten fich ^ Sorräte unb ber
Segehr ungefähr bie ABage, meil bie Seifuhren oon
Amerifa im allgemeinen beengt maren. Sei Sebpine
bagegen übermiegt roteber ber Seftanb ben Sebarf, ba
Amerifa e! an Serfpffungen nadj ©eutpianb nicht
fehlen läp. Sebpine rourbe benn fetnergett auch aKetn
im greife etroa! herabgefetp ©onft finb bie greife ber
fjobeltoaren ununterbrochen feft. ®al 3«üralhtatt für
ben beutpen ^olghanbel braute fürglich bie Sappt,
baß bal Seftehen bei Dberrhetmfpn frobelholgoerbanbel
mit ©nbe biefel Qahrel aufhöre, ©nbgültige Septüffe
barüber finb noch nip gefap, boch oerfennt man in
elngeroeipen Kcetfen nip bie gropn ©chmierigfetten,
bie fich ber ©rneuerung bei Serbanbel entgegenfieHen.

Aufmärtlbemeflöng ber greife ant internationalen
©djroeilcnmarlt. Sür ben |)olghanbel unb bie ABalb»

befiher, bie bemnäpt mit ben ©ingängen für bal 3ahr
1914 tn ben gorfien beginnen, ift e! oon SBipigfett,
feftguftellen, bah fich auf bem internationalen ©djroellen»

Adolf Wildbolz
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der Kasse sehr zufrieden, sie blühe und gedeihe und habe
die frühere Arbeitslosenunterstützung, welche zum Bettel
erziehe, unnötig gemacht.

Die Unterstützung privater Arbeitslosenkassen kam
bisher 5 Gewerkschaftskassen mit ungefähr 3300 Mit-
gliedern zugut. Bei den Arbeitgebern bestand seinerzeit
bei Erlaß des Gesetzes Mißtrauen gegen die privaten
Kassen; es haben sich aber in der Praxis bisher keine

Schwierigkeiten gezeigt.
Auf Grund der mit dem Basler Gesetz gemachten

Erfahrungen glaubt Regierungsrat Mangold größeren
Gemeinden als Mittel der Ärbeitslosenfürsorge, neben
Arbeitsbeschaffung und rationeller Politik der Arbeits-
Vermittlung, die Gründung öffentlicher Arbeitslosenkassen
und die Unterstützung privater Kassen empfehlen zu
können. In der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, be-
merkte er, sollte aber der Bund mit den Gemeinde- und
Kantonsbehörden zusammengehen, indem er Arbeiten in
der arbeitsarmen Zeit ausführen und indem er bei Ver-
gebung von Arbeiten die Unternehmer verpflichten würde,
ortsansässige Arbeiter zu bevorzugen. Ein solches syfte-
malisches Zusammenarbeiten, für das man zurzeit noch
wenig Verständnis findet, wäre mehr wert als Bundes-
beitrüge an die Arbeitslosenversicherung.

OMzêàxktverìHà
Vom Mannheimer Holzmarkt. Der Absatz in Floß-

holz konnte sich während der abgelaufenen Berichtswoche
nicht bessern. Die Käufe der rheinisch westfälischen Säge-
werke umfaßten meist nur den dringendsten Bedarf, des-
halb konnten die Bezüge auch keinen großen Umfang
einnehmen. Da das Angebot immer größer war als
der Verkauf, konnten natürlich die Preise sich nicht bessern.

Meßholz konnte daher nicht mehr als 62—62^2 Pfg-
für den rheinischen Kubikfuß Wassermaß, frei Köln—
Duisburg erzielen. Allem Anschein nach dürfte auch in
nächster Zeit eine Erhöhung des Verbrauches nicht ein-
treten und es werden wohl größere Mengen mit ins
neue Jahr hinübergenommen werden müssen. Die Säge-
werke wollen sich anscheinend über Winter nicht mit
größeren Mengen Rundholz versehen, weil von dieser
Seite der Einkauf sehr schleppend ist. Die Entdeckungen
in den Wäldern Süddeutschlands war verhältnismäßig
befriedigend, woraus zu schließen ist. daß die Kauflust
von dieser Seite eine steigende ist. Der Verkehr mit
rauhen Brettern war überaus ruhig. Das Baufach zeigt
nur kleinere Nachfrage in Brettern und Dielen, auch die

Grossisten traten nur noch mit beschränktem Bedarf her-
vor. Der Verbrauch der Industrie ist ebenfalls gering,
sowie für Bauzwecke, als auch für Verpackungen. Schmale
Ausschußbretter sind unter den Vorräten am meisten
vorhanden, während )(-Bretter nicht so reichlich ange-
boten sind. Breite Bretter sind heute leichter zu be-

schaffen als im Frühjahr. Der Erlös für die 100 Stück
Ausschußbretter 16" 12' 1' stellt sich auf Mk. 150—152
frei mittelrheinischen Schiffsstationen. Die Bretter fruchten
sind andauernd niedrig, weil genügend Schiffsraum vor-
Handen ist.

Vom rheinischem Holzmarkt. Der Absatz in Floß-
holz erfuhr im allgemeinen keine Besserung. Bei den
Entnahmen der rheinischen und westfälischen Sägewerke
handelte es sich auch weiter fast ausschließlich nur um
Deckung des dringendsten Bedarfs. An eine Besserung
der Preisverhältnisse ist daher auch nicht zu denken. So
wurde denn nach wie vor Meßholz zu etwa 62—62,5
Pfennig für den rheinischen Kubikfuß Wassermaß. frei
Köln—Duisburg, gehandelt. Der bisherige Rundholz-

einkauf im Wald läßt den sicheren Schluß zu, daß bei
den süddeutschen Sägewerken trotz der ungünstigen Lage
des Holzhandels recht gute Kauflust vorherrscht. Es
fand in Bayern neuerdings wieder eine Reihe von Nadel-
Holzverkäufen statt, die bei gutem Besuch günstig für die

Forstverwaltungen abschnitten. Außer Stammholz war
auch fortgesetzt Papier- und Schwellenholz gut begehrt;
ebenso zeigte sich auch für Grubenhölzer ununterbrochen
großes Interesse. Der Markt für rauhe Bretter in Süd-
deutschland und dem Rhein hatte weiter ruhigen Ge-
schäftsgang bei im allgemeinen unveränderten Preisen.
Am Markt für geschnittene Tannen- und Fichtenhölzer
lag starkes Angebot vom Schwarzwald vor, besonders
in Rheinland und Westfalen, von wo aus im allge-
meinen aber wenig Aufträge zur Vergebung gelangten.
Die Angebote der Schwarzwälder Sägewerke für bau-
kantig geschnittene Hölzer waren unverändert gegen die

Vorwoche. Die Nachfrage nach geschnittenen Vorrats-
hölzern hielt sich in engen Bahnen gegenüber dem ver-
hältnismäßig starken Angebot der süddeutschen Säge-
werke. Nachfrage nach Rahmen war wohl ständig zu
bemerken, doch waren die Anforderungen nicht groß.
Die rheinischen und westfälischen Hobelwerke konnten
auch neuerdings nur beschränkten Betrieb unterhalten,
weil der Einlauf der Aufträge im allgemeinen schleppend
war. Während der jüngsten Zeit kamen ansehnliche
Zufuhren nordischer Weißhölzer an den rheinischen Markt,
der nun in allen Sorten große Auswahl bietet. Jeden-
falls ist das Angebot durchweg größer als die Nach-
frage. Bei Pitchpine halten sich die Vorräte und der
Begehr ungefähr die Wage, weil die Beifuhren von
Amerika im allgemeinen beengt waren. Bei Redpine
dagegen überwiegt wieder der Bestand den Bedarf, da
Amerika es an Verschiffungen nach Deutschland nicht
fehlen läßt. Redpine wurde denn seinerzeit auch allein
im Preise etwas herabgesetzt. Sonst sind die Preise der
Hobelwaren ununterbrochen fest. Das Zentralblatt für
den deutschen Holzhandel brachte kürzlich die Nachricht,
daß das Bestehen des Oberrheinischen Hobelholzverbandes
mit Ende dieses Jahres aufhöre. Endgültige Beschlüsse
darüber sind noch nicht gefaßt, doch verkennt man in
eingeweihten Kreisen nicht die großen Schwierigkeiten,
die sich der Erneuerung des Verbandes entgegenstellen.

AufwärtSbewegung der Preise am internationalen
Schwellenmarkt. Für den Holzhandel und die Wald-
besitzer, die demnächst mit den Eingängen für das Jahr
1914 in den Forsten beginnen, ist es von Wichtigkeit,
festzustellen, daß sich auf dem internationalen Schwellen-
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